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Gegen den Truck dieser Schrift ist nach vorgängiger Durchsicht von Seiten des Livländischen Evangel.- 
Luth. Consistorii nichts einzuwenden.

Riga-Schloß, den 23. September 1883.
Nr. 2051. I. Assessor.

Secr. v. Villebvis.

Von ter Censur erlaubt. Riga, den 14. October 1883.
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Jain Scherflein nur zu der Fülle von Gaben, ein Tropfen zu der Flut der 

Lucherliteratur, die in dieser Zeit sich sammelt zum Gedächtniß des Mannes nach 
dem Herzen Gottes, der uns das Evangelium wieder ans Licht gebracht hat. Aber wer 
will's dem Tropfen wehren, daß er demselben Meere zustrebet, in das die Ströme sich 
ergießen, derselben Tiefe nach sich neiget, die gläubige Menschenherzen einet mit dem 
Reichthum, beides, der Weisheit und Erkenntniß Gottes!? Und die geringe Arbeit, die sich 
hier bietet, sie enthält dennoch das Große und Gewaltige der Lehre, von der gerade in 
diesen Tagen tansendfach bekannt wird, daß Gottes Wort und Luthers Lehr, die vergehen 
nimmermehr, nur kurz ist sie gefaßt und übersichtlich, in den Punkten bloß, worin sie sich 
unterscheidet von anderer Auffassung und Darstellung, da gerade diese Form am meisten 
geeignet zu sein scheint, den Schülern oberster Lehrstufe es deutlich zur Anschauung zu 
bringen, worin die verschiedenen Bekenntnisse einig sind, worin sie von einander abweichen. 
Hervorgegangen aber ist diese Zusammenstellung aus dem rein praktischen Bedürfnisse des 
Lehrers und seiner Verpflichtung gegen die Schüler. Dabei sei nur Eines noch bemerkt: 
noch nie hat sich in unseren Provinzen und in unserer Stadt der Geist der Unduldsamkeit 
gegen andere Lehrauffassung kund gethan, niemals soll auch die Herausgabe dieses Heftchens 
dazu dienen, einen solchen Geist zu wecken oder zu fördern, nur die eigene Lehre will es 
dem Lernenden klar machen, gegenüber den anderen, die an jedem Ort und bei jedem 
Bekenner zu ehren — eigene Ehre ist! Es möchte dieser kleinen Schrift dabei Etlvas zu 
gute kommen, das nicht immer und an jedem Ort zu erreichen gewesen ist, daß nehmlich 
der Herausgeber mit dreien Geistlichen der anderen nichtlutherischen Confessionen, die hier 
am Orte zumeist mit dem Religionsunterrichte an hervorragender Stelle betraut sind, sich 
hat verständigen dürfen, und von Jedem derselben es attestirt worden ist, daß die Lehren 
ihrer Confession in dieser Schrift correct dargestellt sind, und in dieser Beziehung gegen 
die Veröffentlichung derselben keine Einwendung zu erheben wäre. Das ebnet der Heraus­
gabe einer solchen Arbeit den Weg, und läßt es nicht verkennen, daß hier ein Jeder, wo 
er auch siehe, sich der Mahnung des Apostels wohl bewußt ist, wenn er schreibt (Hebr. 
10, 23. 24) „Lasset uns halten an dem Bekenntniß der Hoffnung und nicht luanfen, denn 
er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns unter einander unser selbst wahrnehmen, 
mit Reizen zur Liebe und guten Werken!"

Riga, im October 1883.

Der Kerausgeber.
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Nõmisch-kath. Kirche. Griechisch-kath. Kirche.

§ 1. Die Wekennlnißschürften
I. Die öf um eit if d) ch

1. Tas Apostolische Symbol, eine Erweiterung der Tausformel Math. 28, 19.,
2. Das Nicänische Symbol, 325 auf dem Eoncil zu Nicäa, gegen den Arianismus, 

durch das Bekenntniß zur Wesensgleichheit auch des heil. Geistes mit Vater und Sohn

3. Das Athanasianische Symbol, wohl erst nachdem Concil zu Chalcedon, 451, ver 
in Christo, und fügt noch kurz die Artikel von Tod, Höllenfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt

1. Die Beschlüsse des Tridentini- 
schen Concils (1545—63), stellen den 
Katholischen Lehrbegriff in allen seinen Thei­
len stir alle Zeiten fest, und verdamnien die 
Evangelischen Lehren als Ketzerei.

2. Im folgenden Jahre ein „Bekennt- 
nißformular", auf Anordnung Pins IV. 
verfaßt, giebt die Beschlüsse des Trident. 
Concils in kurzer Fassung wieder.

3. Ter römische Katechismus, 
1566 unter Autorität Pius V., enthält in 
4 Hauptstücken: das Apostolische Glaubensbe- 
kenntniß, die Lehre von den Sacramenten, 
die 10 Gebote, das Gebet des Herrn.

II. Die Particular- oder
1. Hauptbekenntnißschrift: „Die ortho­

doxe Confession", 1682 von Peter Mogilas, 
Metropolit von Kiew verfaßt, und von einer 
Synode zu Constantinopel bestätigt.

2. „Schild der Rechtgläubigkeit", 
1672, auf einer Synode zu Jerusalem gegen 
Calvinische Lehren zusammengestellt.

3. Ein kleiner Katechismus, auf 
Anordnung Peter I. 1721 herausgegeben, 
erklärt die 10 Gebote, das Gebet des Herrn 
und das Glaubensbekenntniß.

Symbolisches Ansehen haben auch:

4. Das Sendschreiben des Patri­
archen Jeremias von Constantinopel an 
die Lutheraner, im I. 1584.

Fast allgemein kirchliches Ansehen haben 
auch:

4. Die liturgischen Bücher (Rö­
misches Missale) 1570, und

5. Das Sendschreiben aller mor­
genländischen Patriarchen und des Clerus 
im I. 1723 an die Großbritannische Kirche.
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Lutherische Kirche. Reformirte Kirche.

<5cv cßi-irtCicßen Aivcße.
(allgemein gültigen).

kürzeste Darstellung der apostolischen Lehre, um das I. 100.
für die wahrhaftige und wesentliche Gottheit Christi, auf dem Concil zu Constantinopel, 381 
erweitert.
faßt, stellt die Athanasianische Dreieinigkeitslehre fest, erläutert das Verhältniß der beiden Naturen 
und Gericht hinzu.

Sonderbekentttnisse.
1. Tie Augsburgische Confes­

sion, auf Grund der Torgauer Artikel 
Luther's, 1530 von Melanchton abgefaßt, von 
7 F-ürsten und 2 Städten unterschrieben, auf 
dem Reichstage am 25. Juni dem Kaiser über­
reicht. Sie enthält 21 Artikel des Glaubens 
und der Lehre, und 7 Artikel über die ab­
gestellten Mißbräuche.

2. Die Apologie der Confession, 
von Melanchton, 1532, weist die Confu­
tation (Widerlegung) der Gegner zurück.

3. und 4. Tie beiden Katechis­
men Luther's, 1528 und 29, der größere 
für die Lehrer, der kleinere für die Jugend, 
zu leitterem die „Erklärungen."

5. Die Schmalkaldischen Artikel, 
von Luther 1536, von den Protestantischen Für­
sten im folg. I. zu Schmalkalden angenommen 
(von Melanchton mit dem „Zusatz", daß die 
Superiontät des Papstes zugestanden werden 
könne, so er die Predigt des Evangeliums 
frei geben wolle).

6. Tie Concordienformel, von 
6 Theologen (darunter Andräa, Chemnitz, 
Selnecker) zur wissenschaftlichen Feststellung 
und Fortbildung der Luth. Kirchenlehre, im 
Kloster Bergen abgefaßt, 1577.

Fast in jeder Landeskirche ein besonderes 
Symbol. Am wichtigsten sind:

1. Die erste Helvetische Confes­
sion, von Bullinger und Leo Judae, 1536 
zu Basel, in 27 Artikeln.

2. Die zweite Helvetische Con­
fession, 1566 zu Zürich, enthält unter dem 
Einfluß Calvin's die Reformirte Lehre in 30 
Capiteln.

3. Die Gallicanische Confession, 
dem Könige Franz II. 1559 überreicht.

4. Tie Belgische Confession, 1562.

5. Der Heidelberger Katechis­
mus, 1562 im Auftrage des Kurfürsten 
Friedrich III. v. d. Pfalz herausgegeben. Drei 
Hauptstücke: von des Menschen Elend, von der 
Erlösung und von der Dankbarkeit. Er ist 
die am meisten gültige Bekenntnißschrift.

6. Die Beschlüsse der Dortrech­
ter Synode, 1618, hauptsächlich gegen die 
Arminianer.

7. In der anglicanisch - episcopalen 
Kirche: a. unter Königin Elisabeth die 39 
Artik. b. Ein Landeskatechismus, 
1570. c. Confession der Puritaner 
und Independenten, 1659.
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Römisch-kath. Kirche. Griechisch-kath. Kirche. Lutherische Kirche. Reformirte Kirche.

5. Die Glaubensbekenntnisse, 
welche dem zur Kathol. Kirche Uebertretenden 
vorgelegt werden (1554 unter Pius IV.).

6. Der große christliche Katechis­
mus der rechtgläubigen Kath.-morgen- 
l ändi scheu K irche, herausgegebcn vom heil. 
Synod.

Im I. 1580 wurden sämmtliche Be- 
kenutuißschriften vereinigt als Coucordien- 
bu ch herausgegeben.

Die Presbyterialkirche in Schott­
land entnimmt die Reinheit der reform. Lehre 
besonders den Schriften des John Knox.

§ 2. Are Lehve von den Kv HenntnißqitelTcit der Welrgion.

Alle Confessionen erkennen die heil. Schrift als Erkenntnißquelle der Offenbarung, aber nicht bei allen hat das Wort Gottes gleiches Ansehn.

1. Zu den 45 Kanonischen Büchern des 
A. T. werden auch die 2 ersten Bücher der 
Makkabäer gerechnet. Vgl. 1. Makk. 14, 41.

2. Die lateinische Bibelübersetzung des 
Hieronymus (f 420) Vulgata genannt, ist 
authentisch (b. h. richtig und berechtigt. Vgl. 
2. Petr. 1, 20.

1. Nur die Kanonischen Bücher bilden 
im eigentlichen Sinne die geoffenbarte Schrift, 
die andern sind gut und erbaulich zum Lesen 
für die in die Kirche Eintretenden.

2. Das Zeugniß über die Echtheit und 
die Autorität der heil. Bücher verleihen die 
Kirche der Gläubigen und die Allgemeinen 
Kirchen-Concile.

1. Tie Apocryphen sind Bücher, so der 
heil. Schrift nicht gleich gehalten, und doch 
gut und nützlich zu lesen sind, — sie stehen 
daher in den Lurh. Bibelausgaben.

2. Die heil. Schrift des A. und ")l. T. ist die alleinige und ausreichende Quelle 

der Offenbarung —, denn

das Wort Gottes ist ein Gnadenmittel, 
das nicht bloß anzeigt, wo das Heil zu finden 
ist, sondern es auch minhcilt. Röm. 1, 16, 
1. Petr. 1, 23, Joh. 6, 63.

1. Sie sind gänzlich ausgeschieden aus 
den Bibelausgaben. So thut auch die Angli­
kanische Kirche.

Tas Wort Gottes ist hauptsächlich Weg­
weiser in das ewige Leben. Jes. 30, 21.

3. Die Auslegung der h. Schrift steht 
der belehrenden Kirche, sammt dem Oberhaupte 
derselben zu. 1. Tim. 3, 15, 2. Petr. 3,16. 
Vgl. 2. Petr. 1, 21, Joh. 6, 45.

3. Die Auslegung muß entsprechen den 
Erklärungen der Kirche und der Kirchenväter.

3. Tie Bibel erklärt sich selbst, und 
gewinnen die dunkleren Stellen aus den klare­
ren ihr Licht, — sie ist auszulegen nach der 
Analogie des Glaubens. Eph. 4, 13. 1. Eor. 
14, 20. Luc. 24, 45.

4. Nichts wider die Schrift, wenn auch 
nicht Alles aus der Schrift, womit die Zu­
lässigkeit der Tradition unter gewissen Be­
dingungen anerkannt wird. Apg. 17, 11.

3. In der Auslegung der h. Schrift 
ist zuweilen, wo irgend etwas typisch dar­
gestellt wird, das Wort dem Geiste unter­
zuordnen, in der Regel aber der eigentliche, 
buchstäbliche Sinn festzuhalten.

4. Was zu kirchlichem Brauch gelten 
soll, muß in der Schrift ausdrücklich geboten, 
oder doch erlaubt sein.

4. Das Bibellesen wohl nicht verboten, 
ist aber zu beschränken. 2. Petr. 3, 16. Vgl. 
Jes. 55, 1, Off. Joh. 22, 17.

5. Dem geschriebenen Worte Gottes in 
der Bibel steht die kirchliche Ueberlieferung

4. Das Bibellesen ist nicht nur nicht 
verboten, sondern anempfohlen.

5. Die Tradition ist erforderlich laut 
2. Thessal. 2, 15. Sie darf sich nicht selbst

5. Das Lesen in der Schrift ist ausdriickliche Pflicht und unabweisliches Bedürfniß 
jedes Christen. Joh. 5, 39, Ps. 119, 82, 92.

6. Tie Tradition ist nicht unbedingt nothwendig, denn die h. Schrift reichet voll­
kommen hin zur Erkenntniß. 2. Tim. 3, 15—17.



Römisch-kath. Kirche. Griechisch-kath. Kirche.

(Tradition) völlig gleich. Joh. 20, 30, Marc. 
16, 18. Vgl. 1. Thess. 5, 21, weil die h. 
Schrift nicht alte zur Seligkeit nochwendige 
Offenbarung enthält, vgl. 2. Petr. 1, 19, 
und weil sie an vielen Stellen dunkel und 
ohne Tradition unverständlich ist. Vgl. 
Ps. 19, 8.

widersprechen, muß bis zu den Apostolischen 
Zeiten hinausreichen, und ist enthalten haupt­
sächlich in den 7 allgemeinen Concilien (325 
zu Nicäa gegen Arms, 381 zu Constantinopel 
für die Athanasianische Dreieinigkeitslehre, 
431 zu Ephesus gegen Nestorius, 451 zu 
Chalcedon für die 2 Naturen in Christo, 
553 zu Constantinopel gegen die Aiono- 
physiten, 680 zu Constantinopel gegen die 
Bionotheleten, 787 zu Nicäa für die Bilder­
verehrung).

Andere kirchliche Gemeinschaften setzen an die Stelle des geoffenbarten Wortes Gottes

Die Wiedertäuser. Die Sociuianer Tie Arminianer Tie Quäker

1521 d. Zwickauer 
Propheten, als Vor­
läufer, noch mehr d i e 
Wiedertäufer in 
Münster 1534, 
geben Eingebungen des 
h. Geistes vor, des­
gleichen S i m o n M e n­
n o in Friesland 1540. 
Von ihnen verschieden 
die engl. Baptisten 
1633, und endlich 
die Neobaptisten in 
Deutschland u. anderen 
Ländern, seit 1834, 
lehren die Wirksamkeit 
des h. Geistes ohne das 
Mittel des Wortes. 
Sie lausen nur Er­
wachsene, und wollen 
eine sichtbare Ge-

in Polen und Sieben­
bürgen 1560. Tas A. 
T. hat nur unter­
geordneten Werth sür 
die Christen. Vgl. 
Dtatth. 5, 17. Was 
der Vernunft wider­
spricht, ist nicht gött­
liche Lehre, vgl. 2. Cor. 
10, 5. Alle „Rationa­
listen", unterscheiden 
nicht natürliche und 
göttliche Vernunft. Sie 
sind alle mehr oder 
weniger groß gezogen 
in der Wiege der Soci- 
nianer. Sod.Teutsch- 
kat Holiken, Licht­
freunde und andere 
freie Gemeinden der 
^Neuzeit, auch der Pro-

oder Remonstranten, 
den Vorigen verwandt, 
um 1600 in den "Nieder­
landen , lehren, daß 
nicht der ganze Inhalt 
der h. Schrift von Gott 
eingegeben sei, vgl. 2. 
Tim. 3, 16. Ihr Be­
kenntnis; ist flacher Ver­
nunftglaube. Gegen 
Iakob Armiuius stand 
Franz Gomarus.

um 1650 i» England 
durch Georg Fox und 
in Nordamerika durch 
William Penu, schwär 
merische Veriuuer 
lichuug des Christen 
thnms, d. i nn e r eL i ch t 
(Christus) kann erst das 
äußere Wort Gottes 
verstehen lehren und 
erklären. Taher Jeder 
predigen kann, der sich 
vom Geiste dazu ge 
trieben fühlt. Vgl. 1. 
Pet. 3, 15. Ter geift 
liehe Stand, die Ver 
waltung der Sakra 
mente sind unnöthig, 
im klebrigen halten sie 
auf ernste Zucht und 
Sitte.
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den unmittelbar wirkenden Geist, so:

Tie Methodisten Tie Swedenborgianer Die Jrwingianer Tie Mormonen

1740 in England. Eine 
durch Gottes Geist un­
mittelbar gewirkte in­
nere Erschütterung des 
Einzelnen, die nach ge- 
wisserAtethodezu über­
wachen ist, steht über 
der Allen gemeinsam 
gewordenen Tnenba- 
rung durch das Wort. 
Stifter waren John 
Wesley und Georg 
Whitfield, die sich später 

trennten.

1750 in Schweden, den 
Vorigen verwandt. Ihr 
Stifter Immanuel Sw. 
rühmt sich besonderer 
Offenbarung Gottes, 
aus denen die .Qirche 
d.ne u e n Ie r u sale m s 
hervorgehen soll. Ta» 
Wort Gottes hat einen 
doppelten Sinn, einen 
natürlichen, für die

Fassungskraft der 
Menschen, einen geist­
lichen für die Iasfnngs- 
kraft der Engel. Pgl. 
Matth. 11, 25.

1833 von Eduard Ir- 
wing in England. Ent­
gegengesetzt der einseiti­
gen Verstandesrichlung 
Anderer, sind sie in 
falscher Gefühlsrich- 
tmig befangen. Sie 
sprechen dem vomGeiste 
Ergriffenen das Zun­
genreden und Weiffa­
gen der ersten Kirche 
zu, vermeintliche gött­
liche Erleuchtung ihrer 
Propheten, die die 
Ämter der Apostoli­

schen Kirche (Eph. 4, 
11) wiederherzustellen 
berufen sind.

Aus gleicher Ver­
zweiflung an den ge­
genwärtigen kirchlichen

um die gleiche Zeit in 
Nordamerika — schrei­
ben sich gleichfalls Zun­
genreden und Wunder­
kraft zu, — die Fabel 
von dem goldenen Buch 
göttlicher O ffenbarung, 
das ihr Stifter Joseph 
Smith will gefunden 
haben. Ihre fchivär- 
merischen u. phantasti­
schen Geheimlehren 
verstärkte Brigham 
Aoung, Gründung von 
Neu - Jerusalem am 
Salzsee in Utah. Sie 
haben kaum Anspruch 
darauf, eine christ­
liche Sekte zu heißen.



10

Tie Wiedertäufer. Tie Socinianer Tie Arminianer Die Quäker

meinde der Heiligen 
darftellen, indem ihnen 
die Staatskirche, weil 
sie der rechten Zucht 
entbehrt, Babel ist.

testantenverein nn- 
serer Tage.

Römisch-kath. Kirche. Griechisch-kath. Kirche. Lutherische

§ 3. Dre Lehve

I. Tie Haupt-Confessionen stimmen darin überein, daß der einige ewige Gott sich in 
alles Lebens und aller Wahrheit, der Sohn, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Geist, der mittheilende Gott, durch den der Vater und der Sohn göttliche Lebens- und 
und aneignen.

2. Diese drei Personen, Vater, Lohn und heiliger Geist, sind durch vollkommene 
theilbar, durch Persönlichkeit aber und Selbstbewußtsein von einander unterschieden. 1. Joh. 5, 7.

3. Ter heil. Geist geht nicht 
vom Vater und vom Sohne aus, 
sondern allein von dem Vater. 
Joh. 14, 26. Vgl. Joh. 15, 26.

§ 4. Morr 6er

I- Alle Kirchen stimmen darin überein,

2 Die Engel und verstorbenen Heiligen soll man zwar nicht 2. Seit Gott 
anbeten, aber doch um ihre Fürbitte bei Gott anrusen. Jac. 5, 16. liehe Gestalt und 
2. Makk. 15, 14. Oss. Joh. 5, 8. Vgl. Off. Joh. 19, 10. Röm. 8, 34. können wir ihn auch
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Tie Methodisten Tie Swedenborgianer Die Jrwingianer Die Mormonen

Zuständen ist, seit 1848 
d. „Gesellschaft zur 
Sammlung des 
Volkes Gottes in 
Jerusalem" hervor­
gegangen, gestiftet von 
Hoffmann in Würtem- 
berg.

Kirche. Reformirte Kirche. Socinianer unb andere Sekten.

von Kott.

dreien Personen geoffenbart, der Vater, der Urgrund 
Abglanz seiner Herrlichkeit, der Heiland der Welt, der 
Segenskräste, Licht, Wahrheit und Seligkeit austheilen

Wesensgleichheit mit einander geeint, ungetheilt und un-

Die Lehre von der Trinität 
ist Vernunft- und schriftwidrig. 
Joh. 17, 3. Vgl. 1. Job. 5, 20. 
Der heil. Geist ist bloß eine gött­
liche Kraft und Wirksamkeit, vgl. 
Joh. 14, 16. Apg. 5, 3. 4.

Aehnlick die Sweden b o r - 
gianer: In dem göttlichen Wesen 
ist nur Eine Person, die sich aber 
in dreifacher Weise geoffen barer, 
schaffend, erlösend, heiligend.

Die Arminianer subordi- 
niren die eine göttl. Person der 
anderen.

Anbetung Kottes.
daß Gott Anbetung und Verehrung gebühre.

in Christo mensch­
Natur angenommen, 
so abbilden, und zur

2. Bilder sollen in den 
Kirchen durchaus nicht geduldet 
werden.
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Sachen beschrieben sind. — Aber 
massive Bilder (geschnitzt, gegossen 
oder ausgehauen) sind vom kirch­
lichen Gebrauche auszuschließen.

3. Die Jungfrau Maria, als 3. Sie steht durch ihre Hold­ Erinnerung und För
Aiutter der Barmherzigkeit, ist seligkeit und Gottesuähe höher als Bilder, Crucifixe und
ganz besonders um ihre Hülfe an­ andere erschaffene Menschen, den­ Häusern halten, aber
zurufen und anzufiehen. Vergl.
Matth. 12, 48. Joh. 2, 4.

noch ist sie nicht anzubeten, nur 
anzufiehen um ihre Fürbitte bei 
ihrem Sohne.

Matth. 4, 10.

4. Auch den Bildern der 4. Tie Heiligenbilder sollen 3. Auch der
Heiligen soll man Achtung und verehrt, aber nicht angebetet werden. des Evangeliums,
Verehrung, dem Bilde Christi aber Sie sind Bücher, die statt mit kann zur Stärkung
Anbetung erweisen. Vgl. Ps. 97, 7. Buchstaben, mit Personen und iverden. Augsb.

5. Der Märtyrer und anderer Heiligen Körper sind zu ver­
ehren. Vgl. 5. Mos. 34, 6.

6. Durch solche Reliquien werden den Menschen viele Wohl- 
thaten von Gott erwiesen, vornehmlich Krankenheilungen. 2. Kön. 13, 21. 
Apg. 19, 12. Vgl. Luc. 8, 48.

4. Aller Reli 
Col. 2, 17. In 2. 
Propheten, und in

§ 5. Die

1. Zu dem ursprüng- 
l ich enZu stände des Aieuschen 
gehört Veruunst, die Freiheit des 
Willens und Unsterblichkeit, eine 
besondere Zugabe war die Heilig­
keit und Gerechtigkeit. Durch den 
Sündenfall ist er bloß dieses Gna­
dengeschenkes verlustig gegangen.

2. Die angeborene sinnliche 
Lust ist, ehe sie zur That N'ird, 
nicht sündhaft, kann vielmehr zur 
Übung der Tugend Gelegenheit 

geben. Vgl. Röm. 7, 18 — 24.

1. Tie Ebenbildlichkeit Gottes 
iii der menschlichen Natur erfordert 
eine Entwickelung und Vervoll­
kommnung derselben durch deu 
Menschen selbst. Durch die Sünde 
verlor er die ursprüngliche Gott­
ähnlichkeit.

1. Der Mensch 
sprüngliche Gerechtig 
sam, und die Alöglich

2. Jedes keimende sinnliche Verlangen, die Lust, 
Sünde. Röm 7, 9, Math. 5, 28.

3. Die Erbsünde ist jetzt 
im Menschen der sündliche Zu­
stand seiner Natur, in welchen 
der erste Mensch durch seine Sünde 
verfiel, und in dem ivir jetzt ge-

3. Die Erbsünde 
Verlust der ursprüng 
Neigung zum Böseu, 
5, 14. Joh. 3, 6.
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derung der Andacht 
dergl. in Kirche und 
nicht anbeten.

Heiligen (im Sinne 
Eol.l,12.Tan.7,16) 
des Glaubens gedacht 
Conf. Art. 21.

3. Auch die Heiligen sollen 
in keiner Weise verehrt, oder ihnen 
irgend welcher Dienst erwiesen 

werden.
In allen Reformirten Kirchen, 

mit Ausschluß der Euglisch-Bi- 
schösiichen, sind alle Marien-, 
Apostel- und Märtyrer-Gedenk­
tage abgeschafft.

quiendienst ist ein Schalten, das Wesen ist in Christo. 
Kön. 13, 21 ist nur die Rede von einem Wunder- 
Apg. 19, 12 nur von einem Wunderapostel.

vom Menschen.
besaß eine anerschaffene, zu seiner Natur gehörige, ur­
teil, den freien Willen, die Lust und Kraft zum Gehor- 
keit der Unsterblichkeit. 1. Mos. 1,27. Weish. Sal. 2,23.24.

2. Zw i n g l i' s Lehre von der 
Erbsiinde neigt mehr zu der der 
Socinianer, die des Calviu mehr 
zu der Lutherischen.

ist an sich schon

ist eine wirkliche Verderbniß, welche nicht bloß in dem 
lichen Vollkommenheit, sondern auch in einer entschiedeilen 
und in einer Mithaft für dessen Folgen besteht. Röm.

1. Der Mensch ist sterblich 
geschaffen und das göttliche Eben­
bild besteht nur in der Herrschaft 

über die Thiere.

2. Er verlor durch den 
Sündenfall die ihm zugedachte 
Freiheit vom Tode.

3. Folge der ersten Sünde 
ist eine 'Neigung zum Bösen, welche 
jedoch den freien Willen nicht 
aufhebt, und nicht als Sünde 
angerechnet werden kann. Das 
würde der Gerechtigkeit Gottes 
widersprechen.
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3. Tie Erbsünde ist daher 
nur ein fortwährender Mangel 
jener übernatürlichen Gnadengaben.

4. Die Jungfrau Maria ist 
ohne Sünde geboren. Vgl. Röm. 
3, 12.

boren werden. Durch Gottes 
Gnade und eigenen freien Willen 
kann er die größere Neigung zum 
Bösen als zum Guten überwinden.

. 4. Sie ist nicht unbefleckt 
empfangen, sondern stand ebenfalls 
unter der Erbsünde, von deren 
Folgen sie erst durch die Verkün­
digung des Erzengels, als der h. 
Geist über sie kam, gereinigt wurde.

4. Gegen das seit 
Empfänguiß" der 
einsmmnig.

§ 6. Are Lehve

I. Von Christi

1. Jesus Christus ist wahrer Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, und wahrer

_ 2- Beide Naturen in ihm, die göttliche und die menschliche, sind aufs Innigste und 
Person verbunden.

3. Jede dieser beiden Naturen ist in dieser Vereinigung unvermischt und unverändert.

d. Nestorianer

in Persien, 
trennen beide 
Naturen und 
heben damit 
die persön­
liche Einheit 
Christi aus.

d.Monophysiten d. Maroniten

vermischen

beideNaturen 
(sie heißen in 
Syrien Ia­
kob i t e n , in 

. Ägypten

fiepten.)

den göttlichen 
und d.mensch­
lichen Willen 
(leben haupt­
sächlich aus 

dem Libanon.)

4. Kraft der Un 
den Naturen Christi 
fahrt nach seiner 
hört daher zum Stan 
1. Petr. 3, 19.
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1854 in Rom beeretirte Dogma von ber „unbefleckten 
At utter Jesu erklären sich bie Protestantischen Kirchen

vom HottmenlcHen.

Person.

Mensch, von ber Jungfrau Maria in ber Zeit geboren.

Wesentlichste zu einer

trennbarkeit ber bei­
geschah seine Höllen- 
Wieberbelebung, ge­
be ber Erhöhung.

2. Der gen Himmel gefahrene 
Christus ist nur seiner göttlichen, 
nicht aber seiner menschlichen Na­
tur nach auf Erben gegenwärtig. 
Vgl. Eph. 4, 10.

3. Der menschlichen Difltur 
Christi sinb keine göttlichen Eigen­
schaften beizumessen, benn eine 
enbliche Natur ist unenblicher Ei­
genschaften nicht fähig. Vgl. Joh. 
3, 34. Col. 2, 3.

4. Christus ist nicht eigent­
lich zur Hölle gefahren, sondern hat 
nur uns zu gut bie Qualen ber- 
selben an seiner Seele gelitten, 
während er am Kreuze hing. Vgl. 
1. Petr. 3, 19. Das geschah, ehe 
er rief: „es ist vollbracht!" daher 
die Höllenfahrt zuni Stande der 
Erniedrigung zu zählen ist. 
Vgl. Hos. 13, 14.

Christus war bloßer Mensch, 
aber in die Geheimnisse des gött­
lichen Willens eingelveiht, gelangte er 
nach seiner Auferstehung zum ^!ohne 
für feilte» willigen Gehorsam zu 
göttlicher Macht und Ehre. Ihm 
gebührt auch göttliche Anbetung.
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1. Das Verdienst Christi als des Gottessohnes ist unendlich, 
also mehr als zureichend für die Vergebung der Sünden.

2. Aber die Gerechtigkeit 
Gottes erfordert auch eine per­
sönliche Genugthuung. Hebr. 5, 
9. Kol. 1, 24. Vgl. 1. Joh. 1, 7.

2. Der Mensch bedarf neben 
dem was ihm Christi Verdienst 
erworben hat, auch der Werke, die 
er von sich aus zu lhuu verbunden 
ist. Dieselben schmälern das Ver­
dienst Christi nicht.

II. Von Chri

I. Nicht bloß von 
Christi Verdienst, 
sind, die nicht nach

Tie Brüder 

seit 1727 in Herrn 
von der Lutherischen 
abtrennen will, legt 
tvicht aus Christi 

b. sieht in ihm 
Seligmacher und Ho 
Herrn, den Richler 

c. will in sich eine 
weckter sein, die zu 
Beziehung stehn, als 
gemeinschasten (Spe

§ 7. Die Fehrre
Übereinstimmend wird von allen Consessionen als objektiver Grund des menschlichen 

die natürliche Beschaffenheit des Menschen oder sein Thun dafür angesehen wird, das Heil 
Glauben aus der einen, Gnade auf der andern Seite, zwischen beiden die von ihnen ge

I. Vom

1. Der Glaube ist ein 
Fürwahrhalten dessen, was die 
Kirche lehrt. 1. Tim. 3, 1b. Vgl. 
Jak. 2, 19.

2. Der Glaube allein giebt 
noch keine Heilsgewißheit, und ist 
der Glaubensstand des Einzelnen 
darum immer ein schwankender. 
Matth. 19, 17. Matth. 7, 21. 
Vgl. Aiatth. 9, 22. Joh. 20, 31.

1. Der Gsanbe ist eine Überzeugung von der Wahr 
Zustimmung). 1. Thessal. 2, 13.

2. Des Glaubens Werth 
richtet sich nach den Werken, die 
der Gläubige thut. Jae. 2,14—26. 
Matth. 7, 20—26. 25, 34—40. 
Vgl. Röm. 3, 28.

2. Außer diesem 
sagt hat, gehört zum 
Gott für Jeden, der

3. Ferner ein 
Gehorsam des Glau

4. Endlich ein
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fti Werk.

der Erbsünde, sondern auch von jeder Thatsünde entsühnt 
also daß nichts Verdammliches an denen ist, die in Ihm 
dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Röm. 8, 1.

Gemeinde

Hut, die sich nicht 
Kirchengemeinschaft

a. besonderes Ge- 
blutiges Verdienst, 
rnehr den Bruder, den 
henpriester, als den 
und König. 
Gemeinde lauter Er- 
Christo in näherer 
andere Kirchenge- 
cialbund).

2. Nach der strengen Prä- 
destiuationslehre ist Christi Werk 
nicht für alle Sünder zureichend, 
sondern nur für die Auserwählten. 
Vgl. 1. Joh. 2, 2. Hebr. 2, 9.

Das Hauptverdienst Christi 
besteht in der vollkommenen Lehre, 
welche er durch seinen Tod besie­
gelt hat.

DieAr minia n er: sein Werk 
ist kein stellvertretendes, sondern 
nur ein freiwilliges Opfer, lvelches 
Gott aus freier Liebe für zurei­
chend erklärt. Vgl. Jes. 53, 4. 5.

i Ёхй11)Гuni6 Tart, I

vorn Keil'.

Heils das Verdienst Christi angenommen, die subjektive Seite geht auseinander, je nachdem 
verdienen zu können oder nicht. Hiernach heben sich von einander ab die drei Momente: 
wirkte oder empfangene Rechtfertigung.

Glauben.

heit der göttlichen Offenbarung (historischer Glaube —

Wissen und Fürwahrhalten dessen, was Gott ge- 
Glauben ein persönliches sich An eignen dessen, was 
da will selig werden, gethan hat. Eph. 6, 16. 3, 17. 

unbedingtes sich Hingeben an den Willen Gottes im 
bens. Röm. 1, 5.

festes Vertrauen auf Gott. Hebr. 11, 1.

Der Glaube ist ja uöthig, 
aber er ist nichts anderes, als 
Gehorsam gegen Christi Gebote, 
auf Hoffnung künftiger Unsterb­
lichkeit.

2
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1. Gott rechnet dem Gläu­
bigen nicht bloß Christi Verdienst 
zu, und sieht ihn für gerecht a u, 
sondern er gießt ihm Christi ge­
rechte Natur ein, und macht ihn 
damit gerecht. Röm. 5, ö. Joh. 
14, 23. Vgl. Röm. 4, 5.

1. Nachdem der Atensch die 
rechtfertigende Gnade empfangen, 
besitzt er das Vermögen, alle Ge­
bote Gottes zu erfülle«, und ver­
dient sich daniit durch gute Werke 
die ewige Seligkeit. Joh. Id, 5. 
Phil. 2,13. Vgl. Röm. 7,18 -24. 
Joh. 1, 16. Röm. 3, 23—28.

2. Ja, er kanu noch mehr 
thun, als Gott ausdrücklich geboten 
hat (die sog. evangelischen Rath- 
fchläge: Fasten, Almosen, Gebet, 
auch die drei Mönchsgelübde: Ge- 
horsani, Armuth und Keuschheit). 
Matth. 19, 21. Vgl. Matth. 19, 
22. Luc. 17, 10.

3.
Gnade verlustig gehen.

Dagegen die leichteren Sün­
den, die an sich keine Verdammung 
nach sich ziehen, durch Satisfac- 
tiouen abbüßen.

Der Mensch kann durch Todsünden wieder des Standes der

Der Anfang der Bekehrung 
des Aleuschen besteht in dem An­
rufen der Gnade. Der Glaube 
ist dazu die Bedingung feiner 
Rettung, darnach wird er wirklich 
von Sünden rein, gerecht und 
heilig, und werden dann die Früchte 
des Glaubens, die guten Werke 

gefordeA.

1. Die Gnade kommt dem 
Glauben und jedem guten Werke 
im Menschen zuvor, sie zwingt ihn 
aber nicht, sondern stellt ihm die 
Wahl frei, damit er auch selbst 
Theil habe an seiner Rettung, und 
sich im Glauben vervollkommne. 
Hierauf find die Forderungen des 
Sittengesetzes begri'mdet.

2. Ein sogenanntes über­
schüssiges Verdienst kann der Mensch 
sich nicht erwerben.

II. Von der

1. Die Gerecht 
Röm. 4, 3.

2. Wir werden 
Werk. Gal. 2, 16.

3. Tie Werke 
selben, in ihnen 
so daß man ihn.

4. So wird 
2. Tim. 3, 17.

III. Von der

1. Die Gnade 
Mitwirkung des Vien 
ligkeit unbedingt aus, 
Gnade würde sonst 

Röm. 11, 6.

2. Ein Zuviel! 
gethan! Luc. 17,10.

Tagegen die leichteren (Schwach- 
heits) Sünden, die doch auch Ver­
dammung wirken, ihm durch Gottes­
Gnade um Chrisn Verdienst willen 
verziehen werden.

3. Er vermag 
heit auch die Wirk 
zurückzuweisen, sie 
ziehen, Jud. 4. sie 
2, 21.
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Rechtfertigung.

machung ist eine Gerechterklärung Seitens Gottes.

gerecht allein durch den Glauben, ohne des Gesetzes 
Apg. 15, 10. 11.

folgen aus beiu Glauben als eben so viel Früchte des- 
gewinnt der unsichtbare Glaube eine sichtbare Gestalt, 
zeigen kann. Fac. 2, 18. Gal. 5,6. 2. Petr. 1, 5—7.

der Glaube durch die Werke vollkommen. Iac. 2, 22.

Von einer Zurechnung des 
Verdienstes Christi kann eigentlich 
keine Rede sein, ohne Werke recht­
fertigt der Glaube nicht. So auch 
die Armini au er.

Gnade.

Gottes schließt alle 
scheu zu seiner Se- 
1. Petr. 1, 10. Die 
nicht Gnade sein.

hat noch kein Rlensch

zufolge seiner Fi-ei- 
samkeit der Gnade 
auf Muthwillen zu 
wegzuwersen. Gal.

Calvin's P r a d e st i n a t i o n s - 
lehre.

1. lieber die Bestimmung 
des Menschen zur Seligkeit ent­
scheidet der unbedingte Nachschluß 
Gottes, der sich erbarmet und ver- 
stocket, welchen er will. Röm. 9, 
18. Vgl. 1. Tim. 2, 4. Röm. 
11, 32.

2. Die Berufung geschieht 
bei den Einen bloß äußerlich durch 
das Wort, dann ost unwirksam, 
bei den Anderen in Kraft des H. 
Geistes, dies ist die Erwählung. 
Joh. 15,16. Vgl. 2. Thess. 2,13.

3. Bei den Erwählten wirket 
Gottes Gnade unwiderstehlich. Vgl. 
Luc. 13, 34. Apg. 7, 51.

4. Wer die Gnade im H. 
Geiste einmal empfangen, kann sie 
nicht ganz wieder verlieren. Vgl. 
Hebr. 6, 4—6.

5. Tie Auserwählten können 
ihrer Seligkeit völlig gewiß sein. 
Vgl. Luc. 10, 24.

Die Gnade Gottes kommt 
dem freien Willen des Menschen 
äußerlich durch Drohung und Ver­
heißung, innerlich durch Erleuch­
tung zu Hülse.

Arminianer: Tie natür­
lichen Kräfte des Menschen reichen 
zu seiner Besserung hin, und wer­
den durch das Evangelium höchstens 
angeregt und gestärkt. Vergl. 
Tit. 1, 16.

2*
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tz 8. Die Lehve rott
I Ähr

Sie sind von Christo selbst eingesetzte heilige Handlungen, welche unter sichtbaren 
bare Gnade nicht bloß abbilden, sondern auch mittheilen.

П. Ihre

ist in dem Gläubigen die sinnlich wahrnehmbare Mittheilung der übersinnlichen, himmlischen
Ta die Ausspender der Sa­

kramente in ihrer heil. Verrichtung 
nicht ihre, sondern die Stelle Gottes 
vertreten, so vollenden sie und 
theilen die Sakramente wahrhaft 
mit, wenn sie der Einsetzung der­
selben genau entsprechen und sich 
vornehmen das zu thun, was die 
Kirche bei jeder Ausspendung thut, 
sie selbst mögen sonst gute oder 
böse Menschen sein.

Sie sind unabhängig von dem Glanbensstande, und 
sie spendenden Geistlichen, da ihr llnglaube Gottes
heben kann, Röm. 3, 3.
und sind wirksam nach der Gnade, 
die empfangen wird, nicht nach 
deni Maße des Glaubens.

und sind in jedem 
je nach dem Maße

Nur die Ver 
verschuldete Entbeh

Hl. Ihre

Auf Grund der Schrift und Tradition sieben, nämlich: Taufe, Auf Grund der 
Abendmahl, Firmelung, Ehe, Priesterweihe, Buße und letzte Oelung. Leben in Geburt und

A. Dit Taufe. 1. Ihre Nothwendigkeit. Sie ist von Christo selbst als Be 
tritts in sein Reich und als Mittel dazu gesetzt, daher nothwendig allen Christenkindern 
entsprechend auch die Nothtaufe durch Jederman gestattet und geboten.

2. Ihre Wirkung. Sie 
tilgt gänzlich die Erbsünde und alle 
Sünden, wenn sie der Mensch 
vor der Taufe beging, zugleich auch 
die zeitliche und ewige Strafe, 
außer den Folgen der Erbsünde, 
wie Krankheit und Tod.

Sie reinigt durch Gottes 
Gnade das Kind von der Erbsünde, 
und den Erwachsenen von aller 
Sünde, macht ihn geistig wieder­
geboren, zu einem neuen gerecht­
fertigten Menschen.

Sie tilgt negativ 
sünde, ohne diese 
wirkt positiv Verge 
Erlösung von Tod 
dem Gläubigen die
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öen gjcißvamentcn.
Wesen.

Zeichen die unsichl-

Wirknng

Gnaden-Gabe.
der Würdigkeit des 
Glauben nicht anf-

Enlpfänger wirksam, 
seines Glaubens.

Nach Zwingli sind sie Be- 
kenntnißacte, durch kvelche der 
Mensch seinen Glauben zu erkennen 
giebt. Nach Calvin heilige Hand­
lungen, welche die göttliche Gnade 
abbilden und den Gläubigen mit 
und neben den Zeichen auch zu- 
fiihren.

Nach Calvin empfängt nur 
der Gläubige die Gnade, der Un­
gläubige bloß die äußeren Zeichen.

Sie sind Ceremonien, welche 
den geistigen Bund mit Golt sinn­
lich darstellen.

Tie Quäker erklären sie für 
garnicht nothwendig.

Tie Meunoniten erheben 
die Fußwaschung zum dritten Sa­
krament.

achtung des Sakraments ist verdammlich, nicht die un­
rung desselben.

Zahl.

Schrift, im A. B. vorgedeutet durch Beschneidung und Passah, entsprechend dem physischen 
Ernährung, von Christo selbst eingesetzt, nur zwei, Taufe und Abendmahl. Hebr. 10, 1.

dingung des Ein­
zu gewähren, — dem

die Schuld der Erb- 
selbst aufzuheben, sie 
bung der Sünde, 
und Teufel und giebt 
ewige Seligkeit.

Calvin. Für die Präde- 
stinirten ist sie nicht unbedingt 
nothwendig. Tie Nothtaufe daher 
nur gestattet, nicht geboten.

Sie kann auch an Chrifteu- 
Kiudern vollzogen werden.

Mennoniten und Bap­
tisten verbieten die Kindertaufe, 
letztere halten aber die Taufe der 
Erwachsenen für unbedingt noth­
wendig. Bgl. Apg. 16, 15 und 33.

Ten S Wede n b orgi a n e r n 
(ebenso wie Zwingli) bezeichnet die 
Taufe nur den Eintritt in die 
christliche Gemeinde.
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a. neynmch in den Elementen von Brod und Wern, welche dllrch 
die Consecration ihre bisherige Substanz verlieren und in die Substanz

Römisch-kath. Kirche. Griechisch-kath. Kirche. Lutherische

3. Ihre rituale Voll­
zieht! ng.

Dreimalige Bespreugung im 
Namen des dreieinigen Gottes.

Statt der Besprengung ein 
dreimaliges Untertauchen.

Ebenso wie in

Neben der Taufe ist die Naniengebung von besonderer Bedeutung. 
Ter Exorcistnus ist in der Regel beizubehalten.

Ter Exorcisnins

B. Das Abendmahl. 1. Sei 
Christi festzuhalten.

n Wesen. Jin Abendmahl ist di r e a l e Gegenwart

Christi verwandelt werden.
Bei solcher Transsubstautiatiou 

bleibt nur die urspriingliche Ge­
stalt, Farbe, Geruch und Geschmack 
der Elemente. Joh. 6, 55, 56. 
1. Cor. 11, 24. Vgl. 1. Cor. 
10, 16.

b. Tas Meßopfer ist das 
immerwährende Opfer des neuen 
Bundes, in welchem sich Christus 
unter den Gestalten des Brodes 
und Weines seinem himml. Vater 
durch die Hände des Priesters un­
blutiger Weise opfert, wie er sich 
eiust am Kreuze blutiger Weise 
geopfert hat. Vgl. Hebr. 9, 12.

c. Die Verehrung der Hostie 
als des leibhaftig anwesenden 
Christus ist geboten.

Die Messe als Wiederholung des Sühnopfers Christi, bringt 
Lebenden (auch Abwesenden) und Todreu Nutzen.

2. Seine Wirkung.
a. Das Abendmahl reinigt 

von läßlichen Sünden und be­
wahrt vor Todsünden.

b. Zum Empfange ist nöthig 
die Reinheit der Seele von Tod­
sünden. 1. Cor. 11, 27—29.

Dabei verändert oder ver­
mehrt sich Christus, seiner Sub­
stanz nach, nicht.

a. indem Christus 
dem Brod und Wein 
ten) Leib und sein 
Blut darreichet.

b. Das Abendmahl ist zu­
gleich ein Sühnopfer.

b. Tas Abeud
Sühnopfers, ist aber

a. Es gewährt göttliche Kraft 
zur Wiedergeburt, macht deu 
Gläubigen zum Bruder Christi 
und Sohne Gottes, und ist darum 
auch deu Kindern zu gewähren. 
Vgl. 1. Cor. 11, 28.

b. Seine Wirkung hängt 
nicht von dem Glauben oder der 
Würdigkeit des Empfangenden, 
sondern von der Gnade ab, daher 
der dasselbe unwürdig empfängt 
es sich selber zum Gericht genießt. 
1. Cor. 11, 29.

c. Nur behufs des 
sich Leib und Blut 
Weiu, daher sind 
mente, die nicht ge 
Brod und Wein, sind 
noch iveuiger anzu

a. Es wirket die 
meinschaft mit dem 
der Gläubigen unter 
1. Cor. 10, 17.

b. Es ist immer 
zum Segen, dem An 
1. Cor. 11, 27.



23

Kirche. Reformirte Kirche. Socinianer und andere Sekten.

der Röm.-kath. Kirche.

der alten Kirche ist allmählig abgestellt worden.

des Leibes und Blutes

in, mit und unter 
den wahren (verklär­
wahres (verklärtes)

a. Die Gegenwart Christi 
ist bloß geistig an die Elemente 
geknüpft. Brod und Wein sind nur 
Symbol und Zeichen, die an die 
Hingabe des Leibes und Blutes 
Christi erinnern und sie abbilden.

Calvin. Glicht in, mit und 
unter dem Brod und Wein, son­
dern nur bei und neben dem­
selben ist die verklärte Leiblichkeit
des Herrn gegenwärtig. Der leib-

mahl ist eine Vtitthei 
selbst kein Opfer.

liche Mund genießt Brod und
Wein, der geistliche, oder der 
Glaube, die himmlische Speise.

ung und Zueignung des von Christo einmal am Kreuze dargebrachteu

Es ist bloß eine Ceremonie 
der Danksagung und des Bekennt­
nisses. Brot und Wein sind Zeichen 
des nicht gegenwärtigen Leibes und 
Blutes Christi.

So auch die Armi ui au er.

Genuss es vereinigen 
Christi mit Brot und 
die consecrirten Ele- 
nossen werden, nur 
nicht ansznbewahren, 
beten.
innigste Lebensge­
Erlöser und die Liebe 
einander. Joh. 6,56.

c. Tie sogenannten Messen oder Todtenmessen sind schristwidrig. 
Ps. 115, 17. Röm. 10, 6. 7.

a. Es wirket die Versiege­
lung der Sündenvergebung.

Es kann innerlich erbauen 
und wirket Stärkung und Trost 
für das Gemüth.

wirksam, dem Einen 
deren zum Gericht.

b. Den Ungläubigen nützet 
es nicht, sie empfangen bloß leere 
Zeichen, gleichwie das sie be­
rufende Wort ein leerer Schall ist. 
(Calvin).
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c. Dem Laien braucht bloß 
das Brod dargereicht zu werden, 
indein wer den Leib genießt, das 
Blut zugleich mit empfängt. Der 
Genuß in einer Gestalt reicht aus.

c. Allen darnach Verlangenden ist Beides, Brod 
1. Cor. 11, 25.

3. Die rituale Form.
a. Es ist ein Unterschied 

zwischen Sakrament und Conmm- 
nion. In ersterem empfängt bloß 
der Priester in der Messe das Sa­
krament in beiderlei Gestalt, in der 
zweiten auch nur in einer. In 
der Monstranz wird an Festtagen 
der Leib Christi auch mir unter der 
Gestalt des Brodes zur Anbetung 
ausgestellt.

b. Tas Brod ist ungesäuert.

C. Die Firmelung 1. Nach 
die Hände auf die bereits Getauften, 
Geist mit.

2. Die Salbung ist nur vorn 
Bischof zu vollziehen, und gewährt 
besondere Kraft zur Tugend und 
geistlichen Ritterschaft.

a. Das Brod ist in den 
Wein zu tunken, und mit dem 
Löffel darzureichen.

a. Bei der Dis 
die Oblate, darnach 
der Einsetzung des

b. Es ist dazu nicht unge­
säuertes, sondern gesäuertes Brod 
zu nehmen.

Apg. 8, 15, 17 legten die Apostel 
und theilten ihnen damit den heil.

Ihre Nachfolger, die Geist­
lichen und Priester vollzogen dieses 
Sakrament über dem Salböl, und 
firmelten mit dem Worte: „Das 
Siegel der Gabe des heil. Geistes."

2. Diese Salbung fällt mit 
der Taufe zusammen, und ist von 
jedem Priester zu vollziehen — ohne 
Handauflegung, weil das heil. 
Salböl selbst schon mit Auflegung 
der Hände geweiht ist.

1. Joh. 2, 20. 2. Cor. 1, 21.

b. Die Feier bei

Tie folgenden 
Stücke fehlen: der

I. Die Handauf 
sondern bloß die

2. Die Confirma 
Erneuerung des Tauf 
23. 1. Petr. 3, 15.

I). Die Buße (Beichte und Absolution) 1. Sie besteht 
a. in aufrichtiger Reue, durch den heil. Geist gewirkt, 
b. im Bekenntniß aller einzelnen Sünden an den Priester, 
c. in Leistung der vorn Beichtvater auferlegten Büßungen 

(Gebet, Fasten, Almosen).
d. in der Lossprechung durch den Priester. Joh. 20, 22, 23.

I. Sie besteht in 
der einzelnen, Pf. 19, 
Früchte der Buße.
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und Wein zu reichen, weil Christus selbst es also gesetzet hat. Matth. 26, 27.

tribution ist zuerst 
der Kelch zu reichen, 
Herrn gemäß.

a. Das Brod wird gebrochen, 
und den. Genießenden in die Hand 
gegeben. So stellenweis auch in 
der unirten Kirche Deutschlands.

der Corinthergemeinde, 1. Cor. 5, 7, scheint auf den Genuß ungesäuerten Brodes zu deuten, 

fünf Einsetzungen sind nicht Sakramente, weil ihnen wesentlich die drei dazu nöthigen 
göttliche Befehl oder die Einsetzung Christi, das irdische Zeichen und das himmlische Gut.

legung der Apostel war nicht mit Salbung verbunden, 
Mittheilung außerordentlicher Wundergaben.

tion ist eine heilsame 
bundes, Hebr. 10,22.

2. Die Confirmation ist eine 
nothwendige Ergänzung der Taufe.

aufrichtiger Reue und Bekenntniß der Sunden, aber nicht 
13, und Glauben. Aus diesem folgen die Werke als 
Matth. 3, 8. Joh. 15, 2. 4. 8.
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2. AbW von diesen Büßun­
gen gewährt die Kirche, außerhalb 
des Bußsacramentes, aus dem von 
ihr verwalteten unerschöpflichen 
Schatze der Genugchuung Christi 
und der Verdienste der Heiligen.

Aller Ablaß. ist

3. Sie kann aber auch von 
sich aus durch ihr Oberhaupt, den 
Papst, vollkommen absolviren oder 
verdammen.

. 3. Tie Kirche kann von sich
aus, ohne den Papst Sünde er­
lassen oder behalten.

3. Dem reuig 
und die Vergebung

E. Die Priesterweihe. I. Alle Geistlichen werden von der 
Kirche, ohne Zuthun der weltlichen Macht gewählt, und in ihr Amt 
eingesetzt.

I. Alle Geistlichen 
ihren Gemeinden oder 
gewählt, resp. auch

2. Sie haben durchweg ihre 2. Sie haben in kirchlicher Beziehung ihre eigene 
eigene Jurisdiction. liehen Macht unterworfen.

3. Sie müssen durch das Sakrament der Ordination für ihr Amt 
geweiht werden, und empfangen, erst durch dieselbe Vollmacht und Kraft 
zur wirksamen Verwaltung, der sakramente. Nur der Bischof ver­
richtet die Ordination.

3. Tie Ordination 
drücklichen göttlichen 
geübten Handaufle

4. Sic empfangen damit einen unauslöschlichen Charakter.

F. Die Ehe. Ein von 
Christo geordnetes Sakrament, da­
her die Ehescheidung unstatthaft. 
Alle Priester sind unbedingt von 
ihr ausgeschlossen. Vgl. 1.Tim.4,3.

Ties Sakrament ist im Falle 
des Ehebruchs nicht unauflöslich. 
Es ist für die Priester der niederen 
Grade bis zum 40. Lebensjahre 
obligatorisch (cf. § 9, II., 5.)

Tie Ehe ist ein 
Verlöbnisses zur Ehe 
Gruud der heilige«

G. Die letzte Oelnng ist ein im N. T. angeorduetes Sakra­
ment. Marc. 6, 13. Iac. 5, 14, 15. Unter der Salbung wird die 
Gnade Gottes für den Kranken angernfett zur Wohlfahrt der Seele 
und öfters auch des Leibes.

2. Es darf nur Todtkranken 2. Es kann au allen Kranken 
gereicht werden. vollzogen tverden.

I. Tie Ausrüstung 
des Herrn für alle 
kraft. Und nach 
Glaubens dem Kran

2. Tie Kraukeu- 
Sterbenden die rechte

§ 9. Die Lehve

I- Ihr

1. Sie ist die im Worte, in 
Verfassung und Gebräuchen ver­
bundene äußere Gemeinschaft der 
Getauften.

1. Sie ist die von Christus 
gestiftete Vereinigung derer, welche 
alle von den Aposteln überlieferten 
und von den allgemeinen Concilieu 
genehmigten Glaubensartikel an­
nehmen und bekennen.

I. Sie ist die unter 
Frommen. 1. Cor. 
in welcher das Evan 
predigt, und die 
gemäß verwaltet wer
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schlechthin verwerflich.

Beichtenden wird durch den Beichtvater die Gnade Gottes 
der Sünden angekündigt.

müssen ordnungsmäßig berufen sein, und werden von 
deren Repräsentanten, unter Aufsicht des Staatsoberhauptes 
von diesem bestätigt.

Jurisdiction, als Staatsglieder sind sie aber der Welt-

Die Geistlichen bedürfen keines 
besonderen Rufes.

ist nur ein heilsamer kirchlicher Brauch, doch ohne aus­
Befehl. Sie kann unter Beibehaltung der von den Aposteln 
gung von jedem Geistlichen gültig verrichtet werden.

göttliches Institut, das durch kirchliche Einsegnung des 
schließung geweiht und geheiligt wird. Scheidung auf 
Schrift geduldet. Matth. 19, 9.

Die Mormonen haben Viel­
weiberei eingesührt, unter Bestä­
tigung der Kirche (Ansiegelung).

der ersten Jünger nach Marc. 6, ist noch nicht Auftrag 
Zeiten und Zusicherung der jenen verliehenen Heilungs- 
Jak. 5, 15 wird nicht das Oel, sondern das Gebet des 
ken helfen.

Communion ein heilsamer Brauch, der den Kranken und 
Stärkung der Seele ist.

voit öer Kirche.
Wesen.

Christo als ihrem unsichtbaren Oberhaupte vereinigte Gemeinschaft der wahrhast gläubigen 
12, 20. Eph. 1, 22.
gelium lauter ge- 
Zakramente schrift- 
den.

Calvin: die Vereinigung 
der Auserwählten, nicht bloß durch 
Wort und Sacrament, sondern auch 
kirchliche Disciplin geeint.
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2. Als solche ist sie heilig, 
irrthumslos, (weil stets vom h. 
Geist geleitet) apostolisch (durch 
bischöfliche Succession) katholisch 
(für Alle heilvermittelnd) allein­
seligmachend.

3. Sie steht unter einem 
sichtbaren Oberhaupte, dem Papste, 
der Christi Stellvertreter ist.

2. Sie ist stets vom h. Geist 
inspirirt, kann darum in ihrer 
Gemeinschaft mit Christo nicht in 
Verirrung fallen, obgleich jedes 
einzelne Glied derselben irren kann. 
Match. 16, 18.

3. Außer dieser sichtbaren 
Kirche ist kein Heil.

2. Tie sichtbare 
1 und 3.

3. Außer der un

II. Die Qrdnung
1. Alle zum Dienste der Kirche bestellten Personen bilden eineni l. Unter den Chri 

besonderen Stand (Klerus), den höchsten Rang haben die Bischöfe. | Amtes. 1-Petr. 2,0.
2. Unter diesen ist der Bischof 2. Tie dem Petrus gegebene Zusage Ш nicht groper, 

von Rom, kraft der ihm Matth, auch gegeben worden ist. Joh. 20, 25.
16, 18 gegebenen Verheißung, als
Nachfolger Petri, das Oberhaupt
der Kirche. .. _ x.

3. Allen ordinirten Dienern der Kirche gemeinsam ut die Verkündlgung des Evangenums 
aber auch Pflicht des
der Seelen. 1. Cor.

4. Tie Kirche allein übet 
durch den Klerus das geistliche 
Richteramt (Amt der Schlüssel) 
zur Vergebung oder Behaltung 
der Sünden. Sie verfügt dabei 
über den ihr anvertrauten Schatz 
der guten Werke.

;>. Alle Diener der Kirche 
verpflichten sich zur Ehelosigkeit.

4. Die Kirche richtet nur 
das Gewissen und die religiösen 
Verirrungen ihrer Glieder, schließt 
die offenbaren Sünder vom Abend­
mahl und die Reuelosen 511 ihrer 
Besserung auch von der Kirchen­
gemeinschaft aus.

5. Alle Bischöfe und die 
Klostergeistlichkeit verpflichten sich 
zur Ehelosigkeit, die übrigen Geist­
lichen müssen sich verheirathen, 
dürfen aber keine zweite Ehe eingehen.

4. Hinsichtlich der 
mit dem sog. kleinen 
mit dem großen, der 
Eingriff in die Welt

Tie Absolution ist 
der Sündenvergebung

Õ. Keinem Geist

III. Ihre

I. Tie Kirchengebräuche sind 
in Gemäßheit der Apostolischen 
Tradition angeordnet, und stehen 
daher fest, nur die unfehlbare 
Kirche könnte wesentliche Ver­
änderungen machen.

2. Zweckmäßig ist den Cultus

1. Tie Kirchengebräuche oder 
Ceremonien haben hohen Werth 

und Nothwendigkeit.

so glanzvoll wie möglich zu gestalten.

Ceremonien

jede

3. In Ausübung des Cultus hat 
die lateinische Sprache den Vorzug.

3. Tie Kirchensprache isr die 
slavonische.

2. Eine gerinc 
und ein wenig c 
der christlichen C 
mesfensten.

3. Der Gotte 
meinde versteht.
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sichtbaren Kirche ist kein Heil. Apg. 4, 12. Hebr. 12, 23.

der Kirche.
sten ist kein Unterschied der Würde, sondern bloß des 
Matth. 23, 10. 11.
als sie nachmals von dem Herrn den übrigen Aposteln 

und die Verwaltung der Sakramente. Marc. 16, 15, 16. 
vorbildlichen Wandels, Tit. 2, 7, und die sorgsame Pflege 
9, 19, 22.
Schlüsselgewalt können sie den nnbußsertigen Sünder 
Bann belegen (Ausschließung vom Abendmahl) aber nicht 
die Versagung bürgerlicher Rechte in sich schließt, und ein 
liche Machtvollkommenheit wäre.
bloß Ankündigung Tie Absolution ist ein Theil 
in Christi Rainen, ihres Lehrgeschästes.

lichen ist es veyagt, in die heil. Ehe zu treten.

Gebräuche.
(mit Ausnahme der Sakramente) sind adiaphora. und 
hat das Recht, sie so oder anders zu ordnen.

Anzahl Ceremoni^n 
schmückter Cultus ist

2. Alle Ceremonien und 
dazu Gehöriges sind aus den: Gottes-

baunng am ange- dienste auszuschließen.

dienst ist in derjenigen Sprache zu halten, die die Ge-
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IV. Die Verfassung

Dieselbe ist fast in jeder Confession eine andere, was übrigens au das Bekenntniß der 
, Anfangs Patriarchat, für Consistorial - VerOberherrschaft des su minus

episcopus (höchsten Bischofs). Ab­
solut monarchisches Papalsystem.

Seit der Unfehlbarkeitserklä­
rung des Papstes (1870) haben 
sich in Deutschland die Ali- 
katholiken von der Päpstlichen 
Oberherrschaft losgesagt. Sie 
haben ihren eigenen Bischof und 
genießen int deutschen Reiche Schutz 
und Anerkennung.

I. Es giebt einen Mittel­
zustand zwischen Himmel und Hölle, 
ein Fegefeuer, wo die Seelen Ge- 
nugthuung leisten müssen für alle 
Sünden, die sie aus Erden nicht 
abgebüßt haben. 1 Cor. 3, 15.

2. Ihnen kommen die Für­
bitten der Gläubigen und besonders 
die Meßopfer zu gute. 2. Makk. 
12, 42—46. Vgl. Hebr. 9, 27.

der Kirche.

Lehre keinen Einflust hat.

Rußland in der Person des Landes­
Herrn. Leit 1721 hat der heil, diri- 
girende Synod die Leitung. Für 
Griechenland, seit Herstellung des 
Königreichs 1833, gleichfalls Suno-
dal-Verfassung.

Consistorial - Ver
mit Landesherrlichem 
node hat meist bloß

V. Absonderungen

Neuere Parteien der griech. 
Kirche sind: a. die Raskoluiken, 
seit 1666 (niit oder ohne Popen); 
b. die Duchoborzen (Streiter 
des Geistes); c. die Alo lõkani; 
d. die Stu ndisten; e. die 
uh ix-teil Griechen, neuerdings 
zur orthodox-griech. Kirche zurück­
gekehrt.

Eine Einigung 
die U ii i о n , seit 
Deutschlands eilige 
gemeinsame Lehre, 
oder Kirchenregiment 
Lehre. Gegen diese 
G e in e i и b e ii ge

§ 10. Die Lekr-e von
I. Ein wirkliches Fegefeuer 

giebt es nicht. Aber nach dem 
Tode des Menschen findet ein theil­
weises Gericht statt, das letzte aber 
erst nach der allgemeinen Aufer­

stehung.

2. Den reuigen Sündern 
bleibt noch die Möglichkeit, nach 
der Gnade Gottes Erleichterung, 
sogar Befreiung aus der Onal 
zu erhalten, durch die Gebete, 
wohlthätigen Werke und Abend­
mahlsopfer der Lebenden.
1. Joh. 5, 16. Matth. 12, 32.

1. Fegefeuer und 
Röm. 2, 5. 6. Der 
verkennen, daß hier

2. Die abgeschie 
entsprechenden Orte 
Endgerichts zum ewi 
niß griech. Tartarus). 
Judas 1. Apg. 1, 25.

Bedenklich er 
und Wiederbringung 
Unterschied „auf daß 
2. Thess. 1.9. Marc.

fassung, theilweise 
Episcopal. Tie Sv- 
berathendes Recht.

Am meisten ausgeprägte Pres- 
bmerial-Verfassung. In England 
entschiedene Episcopal-, in Schott­
land Presbyterial- Verfassung.

von der Kirche.

zwischen der Lutherischen und Reformirten Kirche bezweckt 
1830 (1817) in Preußen und einigen anderen Theilen 
führt. Sie setzet aber die Einheit der Kirche nicht in die 
sondern vielmehr in die gemeinsamen Bräuche, Verfassung 
und beeinträchtigt damit das Bekenntniß der schriftgemäßen 
Union haben sich in Deutschland separirte lutherische 
bildet.

öen letzten Dingen.
was damit zusammenhängt, ist menschliche Erfindung. 
Ausdruck in Cor. 3, 15 „als durch's Feuer" läßt es nicht 
gleichnißweise geredet ist.

denen Seelen sammeln sich an einem, dem irdischen Leben 
(griech. Hades) und warten bis zur Auferstehung^ des 
gen Leben ober zur ewigen Pein (der Ort der Verdamm­
Ter Schächer vom Kreuze in's Paradies, Luc. 23, 43, 
„als an seinen Ort."
scheint die vereinzelt aufgestellte Lehre von der Erneuerung 
aller Tinge, als der allendlichen Seligkeit für Alle ohne 
Gott sei Alles in Allem" 1. Cor. 15, 28. Vergl. 
9, 45. Off. Joh. 14, 11.

In den freien Kirchengemein- 
schasten Nordamerikas meist Sv- 
nodal-Verfassung, mit Geltend­
machung des Gemeinde-Princips.

Andere Sekten noch: die 
Dar by steil in England, die Uni­
tarier und Spiritisten in Nord­
amerika n. s. w.

Tie Socini a n e r nehmen eine 
ewige Vernichtung der Gottlosen 
im jüngsten Gerichte an.

Die S w e d e ii b o r g inne r ver­
werfen die Auferstehung des Flei­
sches und die Wiederkunft Christi.

Dagegen wird diese von den 
I r w i n g i a n e r n hervorgehoben, 
mit genauester Zeitbestimmung 
derselben. 1. Thess. 4 und Off. 
Joh. 20. Vgl. Matth. 24, 36.


